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öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Zuschüsse 2023: Begegnungsstätte für Seniorinnen und Senioren 

 
Begründung: 

 

Im Ergebnisplan 2023 stehen im Produkt 05.02.01 (Beratung, Betreuung und Service für 

Menschen in besonderen Lebenslagen) 20.685 € für die Bezuschussung der Begegnungs-

stätten für Senior:innen zur Verfügung. Die Verteilung basiert auf einem bestimmten Punk-

tesystem unter Berücksichtigung der Art und Anzahl der unterhaltenen Begegnungsstätten 

aller Träger. 

 

Ein Punktwert entspricht: 217,74 € 

 

Die Aufteilung der Zuschüsse 2023 ergibt sich aus der Anlage. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende x 

 siehe Anlage: Ergebnisrechnung 

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen: x  zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Klimarelevante Auswirkungen: 

 

x keine wesentliche Klimarelevanz  

 Die Durchführung der Haupt- und Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 keine negative oder eine positive Klimawirkung 

 Die Durchführung der Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 eine negative Klimawirkung 

 Die Alternativenprüfung wurde durchgeführt und das Prüfungsergebnis ist als Anlage beigefügt. 
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Beschlussentwurf: 

 

Die Träger der freien Wohlfahrtspflege erhalten insgesamt einen Kommunalzuschuss in 

Höhe von 20.685 €1 zur Unterhaltung der Begegnungsstätte für Seior:innen. 

 

Die Ausschussmitglieder beschließen die Verteilung der Zuschüsse entsprechend der über-

sandten Anlage. 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

I.V. 

 

 
 - Rainer Weichelt - 

 Erster Beigeordneter 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 

                                              
1 Inklusive Rundungsdifferenz 


